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Beschlussvorlage Drucksache-Nr.:

der Kreisverwaltung Segeberg DrS/2016/061

Fachdienst Finanzen Datum: 05.04.2016

Beratungsfolge:

Status Sitzungstermin Gremium

Ö 10.05.2016 Hauptausschuss
Ö 12.05.2016  Kreistag des Kreises Segeberg

Endgültige Entscheidung trifft: Kreistag des Kreises Segeberg

Richtlinien für die finanzielle Förderung von Maßnahmen durch den Kreis Segeberg 
vom 29.06.2006

Beschlussvorschlag:
Der Hauptausschuss empfiehlt dem Kreistag folgenden Beschluss: 

Die überarbeiteten Richtlinien für die finanzielle Förderung von Maßnahmen durch den Kreis 
Segeberg treten in der vorgelegten Fassung am 01.07.2016 in Kraft.
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Sachverhalt:
Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 29.06.2006 die o.g. Richtlinien beschlossen und damit 
eine einheitliche Vorgabe für die Bewilligung von finanziellen Zuwendungen innerhalb der 
Kreisverwaltung geschaffen. Außer einer redaktionellen Änderung im Jahre 2008 (Änderung 
der Organisationsbezeichnungen) bestehen die Richtlinien unverändert fort.
In einzelnen Fachdiensten richtet sich die Bewilligung zusätzlich nach speziellen 
Förderrichtlinien, die sich aber der allgemeinen Förderrichtlinie unterordnen müssen.

Es wird folgender Änderungsbedarf festgestellt:

1. Mindestlohn
Seit dem 01.01.2015 gilt ein gesetzlicher Mindestlohn von derzeit 8,50 € 
brutto/Stunde. Die Bundesregierung  möchte damit eine allgemeinverbindliche 
angemessene Lohnuntergrenze für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
sicherstellen.
Zur Unterstützung dieses (bundesgesetzlichen) Zieles kann auch der Kreis die 
Bewilligung seiner finanziellen Zuwendungen von der Einhaltung dieser gesetzlichen 
Vorgabe abhängig zu machen. Eine gesetzliche Verpflichtung hierzu besteht aber 
nicht. Grundsätzlich ist es Aufgabe der/des Arbeitnehmers/in, den ihr/ihm 
zustehenden Lohn einzufordern. Die öffentliche Hand kann jedoch die Bewilligung 
von Zuwendungen von der Einhaltung gesetzlicher Vorgaben abhängig machen, um 
den Arbeitgeber zu der Einhaltung anzuhalten. 

Entsprechende Änderungen hierzu sind unter Ziff. 2.9, 5.2 und 9.2 eingearbeitet.
Gleichzeitig wird vorgeschlagen, das Inkrafttreten der Richtlinien auf den 01.07.2016 
hinauszuschieben, um der Verwaltung die notwendigen Anpassungen der speziellen 
Förderrichtlinien bzw. Bewilligungsbescheide bis zu diesem Zeitpunkt zu 
ermöglichen.

2. Berücksichtigung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommunen
Auf Wunsch der Politik enthält die Richtlinie in der Fassung vom 29.06.2006 unter 
Ziffer 3.5 einen Passus zur Berücksichtigung der finanziellen Leistungsfähigkeit der 
Gemeinden. Finanzschwache Gemeinden können auf diesem Wege eine höhere 
Förderquote erreichen. Die Berechnungsgrundlage hierfür bildet die jährlich von der 
Kommunalaufsicht ermittelte bereinigte Finanzkraft der kreisangehörigen Gemeinden 
pro Einwohner. Diese setzt sich wie folgt zusammen:

Finanzkraft nach FAG*
abzgl. Kreisumlage
abzgl. KdU Vorjahr**

bereinigte Finanzkraft; es wird ein Durchschnittswert der letzten 3 Jahre gebildet

*Finanzausgleichsgesetz
**Kosten der Unterkunft und Heizung nach SGB II

Der Kreis ist Träger der Leistungen für Unterkunft und Heizung gem. § 22 SGB II. 
Gem. § 5 AG-SGB II konnte der Kreis durch Satzung bestimmen, dass die 
kreisangehörigen Gemeinden einen gewissen Kostenanteil erstatten. Der Kreis hat 
von diesem Recht Gebrauch gemacht. Die sich hieraus ergebende finanzielle 
Belastung der Gemeinden wurde bei der Förderquote berücksichtigt. Seit dem 
01.01.2015 ist der Kreis aufgrund der Änderung des AG-SGB II nicht mehr berechtigt, 
die Gemeinden zu den vorgenannten Kosten heranzuziehen. Damit entfällt künftig 
eine Berechnungsgrundlage zur Berücksichtigung der finanziellen Leistungsfähigkeit 
der Gemeinden.
Eine hausinterne Abfrage hat zu keinem möglichen Ersatzmaßstab geführt, an dem 
sich die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinden sinnvoll ablesen lässt. Die 
Kreisumlage alleine bietet keine ausreichende Differenzierung unter den Gemeinden, 
da alle Gemeinden nach einem einheitlichen Prozentsatz zur Kreisumlage 
herangezogen werden.
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Die Verwaltung schlägt daher vor, die bisherigen Ziff. 3.5, 3.6 und 3.8 ersatzlos zu 
streichen. Die bisherige Ziff. 3.7 wird 3.5.
Unverändert besteht aber die Möglichkeit, im Einzelfall über die Ausnahmeregelung 
der (neuen) Ziff. 3.5 eine höhere Förderquote als die Regelquote zuzulassen. 

3. Redaktionelle Änderungen
In der Präambel sowie in den Ziff. 1.2, 9.1 und 11 ist eine Anpassung an geänderte 
Rechtsgrundlagen erfolgt. Inhaltliche Änderungen sind hiermit nicht verbunden.

Finanzielle Auswirkungen:

X Nein

Ja:

Darstellung der einmaligen Kosten, Folgekosten

Mittelbereitstellung
Teilplan:
In der Ergebnisrechnung Produktkonto:
In der Finanzrechnung investiv Produktkonto:

Der Beschluss führt zu einer über-/außerplanmäßigen Aufwendung bzw. Auszahlung
in Höhe von Euro
(Der Hauptausschuss ist an der Beschlussfassung zu beteiligen)

Die Deckung der Haushaltsüberschreitung ist gesichert durch
Minderaufwendungen bzw. -auszahlungen 
beim Produktkonto:

Mehrerträge bzw. -einzahlungen beim 
Produktkonto:

Bezug zum strategischen Management:

Nein

Ja; Darstellung der Maßnahme

Anlage/n:
Richtlinien für die finanzielle Förderung von Maßnahmen durch den Kreis Segeberg



 

Richtlinien 

für die finanzielle Förderung von Maßnahmen 

durch den Kreis Segeberg 

 

 

 

Für Zuwendungen, die der Kreis außerhalb der Kreisverwaltung stehenden Stellen 

aus Haushaltsmitteln bewilligt, gelten die bestehenden haushaltsrechtlichen Best-

immungen und die nachstehenden Richtlinien. Soweit diese keine konkreteren Re-

gelungen enthalten, sind die Verwaltungsvorschriften des Landes zu § 44 LHO für 

Zuwendungen an kommunale Körperschaften und an Dritte vom 26.01.1984 

(Amtsbl. Schl.-H. 1984 S. 115ff und 136ff, zuletzt geändert durch Erlass vom 

13.07.2015 11.11.2003, Amtsbl. Schl.-H. S. 834ff 859) in der jeweils geltenden Fas-

sung analog anzuwenden.  

 

 

 

1 Allgemeines 

 

1.1  Zuwendungen im Sinne dieser Richtlinien sind einmalige oder laufende Geld-

leistungen an außerhalb der Kreisverwaltung stehende Stellen oder Personen 

zur Erfüllung bestimmter Zwecke. Dazu gehören Zuweisungen und Zuschüs-

se, Schuldendiensthilfen und andere nicht rückzahlbare Leistungen sowie 

Darlehen und andere rückzahlbare Leistungen. 

 

1.2 Diese Richtlinien sind nicht anzuwenden auf Leistungen, zu denen der Kreis 

gesetzlich oder vertraglich verpflichtet ist, auf Umlagen öffentlich-rechtlicher 

Körperschaften, denen der Kreis angehört, und auf Mitgliedsbeiträge. Sie gel-

ten ferner nicht  

 

 für die Gewährung von Fehlbetragszuweisungen an Städte und 

Gemeinden nach § 16 Finanzausgleichsgesetz (FAG) 12 des Ge-

setzes über den kommunalen Finanzausgleich in Schleswig-

Holstein (FAG). Für diese sind ausschließlich die Richtlinien des 

Landes zum Kommunalen Bedarfsfonds (§§ 16, 17 FAG) zur Ge-

währung von Fehlbetrags- und Sonderbedarfszuweisungen (§§ 12, 

13 FAG) in der jeweils geltenden Fassung anzuwenden,  

 für die Gewährung von Kreiszuwendungen aus dem Kreisfonds. 

Aus dem Kreisfonds werden ausschließlich Sonderbedarfszuwei-

sungen gemäß § 17 13 FAG nach den Richtlinien zum Kommuna-

len Bedarfsfonds (§ 16 und § 17 FAG) zur Gewährung von Fehlbe-

trags- und Sonderbedarfszuweisungen i.V.m. VV-K zu § 44 LHO 
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gewährt. Andere Institutionen im Kreis Segeberg (z.B. Vereine, Or-

ganisationen) werden nicht aus Mitteln des Kreisfonds gefördert. 

Ausnahmen hiervon sind nur in atypischen Einzelfällen zulässig, 

wenn hieran ein besonderes öffentliches Interesse besteht. Sie be-

dürfen im Einzelfall eines Beschlusses des Hauptausschusses. 

 für die Gewährung von Fraktionszuwendungen (Finanzhil-

fen/Zuschüsse an die Fraktionen des Kreistages). 

 

1.3 Folgende Zuwendungsarten werden unterschieden: 

 

 Zuwendungen zur Deckung von Ausgaben der Zuwendungs-

empfängerin oder des Zuwendungsempfängers für einzelne in-

haltlich und zeitlich abgegrenzte Vorhaben (Projektförderung) 

und  

 Zuwendungen zur Deckung der gesamten Ausgaben oder Teils 

der Ausgaben der Zuwendungsempfängerin oder des Zuwen-

dungsempfängers (institutionelle Förderung).  

 

1.4 Ein allgemeiner Rechtsanspruch auf Gewährung einer Zuwendung besteht 

nicht. Über die Zuwendung wird nach pflichtgemäßem Ermessen im Rahmen 

der verfügbaren Haushaltsmittel entschieden. 

 

 

2 Bewilligungsvoraussetzungen 

 

2.1  Zuwendungen sollen nur für Maßnahmen bewilligt werden, die im öffentli-

chen Interesse liegen, die ohne Zuwendung nicht oder nicht in dem not-

wendigen Umfang durchgeführt werden können und an denen der Zuwen-

dungsempfänger sich selbst finanziell angemessen beteiligt. Die Gesamt-

finanzierung des Vorhabens einschließlich der Folgekosten muss gesi-

chert sein. 

 

Liegt der zu fördernde Zweck auch im Interesse von Dritten, sollen diese 

sich angemessen an den zuwendungsfähigen Ausgaben beteiligen. 

 

2.2 Zuwendungen dürfen nur solchen Zuwendungsempfängerinnen und Zu-

wendungsempfängern bewilligt werden, bei denen eine ordnungsgemäße 

Geschäftsführung gesichert erscheint und die in der Lage sind, die Ver-

wendung der Mittel bestimmungsgemäß nachzuweisen. Bei Zuwendungen 

für Baumaßnahmen und Beschaffungen muss die Zuwendungsempfänge-

rin oder der Zuwendungsempfänger auch in finanzieller Hinsicht die Ge-

währ für eine ordnungsgemäße Verwendung und Unterhaltung bieten. Ei-
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ne Anfinanzierung von Vorhaben, deren Gesamtfinanzierung nicht gesi-

chert ist, ist unzulässig. 

 

2.3 Nicht rückzahlbare Zuwendungen sollen grundsätzlich nur gewährt wer-

den, soweit der Zweck nicht durch rückzahlbare Zuwendungen erreicht 

werden kann. Zuwendungen zur Deckung laufender Betriebskosten sollen 

nur ausnahmsweise gewährt werden. 

 

2.4 Im Falle der Mehrfachförderung ist durch Abstimmung unter den bewilli-

genden Stellen des Kreises eine Doppelförderung auszuschließen. 

 

2.5 Bemessungsgrundlage sind die vom Kreis oder anderen öffentlichen 

Dienststellen festgestellten zuwendungsfähigen Gesamtausgaben, die un-

ter Anlegung eines strengen Maßstabes für eine sparsame, wirtschaftliche 

und zweckmäßige Erlangung des jeweiligen Zuwendungszwecks unmittel-

bar entstehen. 

 

2.6 Bei Zuwendungen werden nachweisbare unbare Leistungen als Eigenbe-

teiligung ehrenamtlicher Akteure in Form von mit 10 € pro Stunde bewerte-

ter Eigenarbeit anerkannt. Die Arbeitsstunden sind anhand von Stunden-

zetteln nachzuweisen.  

 

2.7 Zuwendungen zur Projektförderung dürfen nur für solche Maßnahmen 

bewilligt werden, die noch nicht begonnen worden sind. Ausnahme: die 

Zustimmung zum vorzeitigen Maßnahmenbeginn wurde erteilt. 

 

Von diesem grundsätzlichen Verbot können auf entsprechenden begrün-

deten Antrag Ausnahmen zugelassen werden. Als Vorhabensbeginn ist 

der Abschluss eines der Ausführung zuzurechnenden Lieferungs- oder 

Leistungsvertrages zu werten. Bei Baumaßnahmen gelten Planung, Bo-

denuntersuchung und Grunderwerb regelmäßig nicht als Beginn des Vor-

habens, es sei denn, sie sind alleiniger Zweck der Zuwendung. Das Aus-

schreibungsverfahren gemäß VOB/VOL ist nicht als Beginn des Vorha-

bens zu werten.  

 

Die Zustimmung zum vorzeitigen Maßnahmenbeginn kann ausnahmswei-

se zugelassen werden, wenn  

 

 der Antrag nach den Angaben der Antragstellerin oder des Antrag-

stellers und den vorgelegten Unterlagen schlüssig ist und 

förderungswürdig sein könnte und 
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 mit hinlänglicher Sicherheit davon ausgegangen werden kann, dass 

ausreichende Haushaltsmittel für die Bewilligung zur Verfügung 

stehen werden. 

 

Die Zuwendungsempfängerin oder der Zuwendungsempfänger ist aus-

drücklich darauf hinzuweisen, dass sich aus der Zustimmung zum vorzei-

tigen Maßnahmebeginn kein Anspruch auf spätere Bewilligung der Zu-

wendung ergibt, d.h. dass sie oder er bis zu einer endgültigen Entschei-

dung über ihren oder seinen formellen Förderantrag das volle Finanzie-

rungsrisiko trägt. 

 

2.8 Wenn Sachen mit einem Einzelwert von mehr als 5.000 € als Zuwendung 

übereignet oder überwiegend aus nicht rückzahlbaren Zuwendungen des 

Kreises beschafft werden sollen, ist sicherzustellen, dass der Kreis einen 

angemessenen Ausgleich erhält, wenn der Zweck der Zuwendung wegfällt 

oder wesentlich geändert wird. Der Zeitraum der Zweckbindung ist im Be-

willigungsbescheid festzulegen. 

 

2.9 Zuwendungen werden nur gewährt, wenn die Antragstellerin oder der An-

tragsteller ihren oder seinen Arbeitnehmern mindestens den nach § 1 Abs. 

1 Mindestlohngesetz – MiLoG festgelegten Mindestlohn zahlt. 

 

 

3 Finanzierungsarten, Höhe der Zuwendung (Förderquoten) 

 

3.1  Maßnahmen mit förderfähigen Kosten unter 1.200 € sind nicht zuwen-

dungsfähig. 

 

3.2  Die Zuwendung wird grundsätzlich zur Teilfinanzierung des zu erfüllenden 

Zwecks bewilligt. Es sind dabei folgende Finanzierungsarten möglich: 

 

 Die Anteilfinanzierung umfasst einen festen nach einem bestimm-

ten Vomhundertsatz oder Anteil der zuwendungsfähigen Ausgaben; 

die Zuwendung ist bei der Bewilligung auf einen Höchstbetrag zu 

begrenzen. 

 Die Fehlbedarfsfinanzierung dient der Deckung des Fehlbedarfs, 

der insoweit verbleibt, als die Zuwendungsempfängerin oder der 

Zuwendungsempfänger die zuwendungsfähigen Ausgaben nicht 

durch eigene oder fremde Mittel zu decken vermag; die Zuwendung 

ist bei der Bewilligung auf einen Höchstbetrag zu begrenzen und sie 

darf erst nach Verbrauch der vorgesehenen eigenen und/oder sons-

tigen Mitteln in Anspruch genommen werden. 
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 Bei der Festbetragsfinanzierung besteht die Zuwendung in einem 

festen, nach oben und unten nicht veränderbaren Betrag an den 

zuwendungsfähigen Ausgaben, bei dem es auch dann bleibt, wenn 

die zuwendungsfähigen Ausgaben geringer oder größer sind. Eine 

Festbetragsfinanzierung kommt nicht in Betracht, wenn im Zeitpunkt 

der Bewilligung konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass mit 

nicht bestimmbaren späteren Finanzierungsbeiträgen Dritter oder 

mit Einsparungen zu rechnen ist. 

 

3.3 Soweit nichts Abweichendes geregelt ist, beträgt die Regelförderquote 20 

v.H. der als förderfähig anerkannten Kosten. Die förderfähigen Kosten 

werden von dem sachlich zuständigen Fachdienst festgesetzt, sofern es 

sich nicht um Vorhaben handelt, bei denen das Land, Bund oder die Euro-

päische Union bereits eine Feststellung veranlasst hat. 

 

Von der Regelförderquote kann abgewichen werden, wenn mit ihrer An-

wendung eine Kürzung von Zuwendungen öffentlicher Dritter (Europäische 

Union, Bund, Land) für die Gemeinden verbunden ist. 

 

3.4 Soweit Kreiszuwendungen nach speziellen Förderrichtlinien gewährt wer-

den, ist der dort festgelegte Prozentsatz um ein Drittel - 

 jedoch nicht um mehr als 10 v.H.- der als förderfähig anerkannten Kosten 

zu kürzen (gesenkte Förderquote). 

 

3.5 Bei der Festlegung der Förderquote für die Kreiszuweisung ist die finanzi-

elle Leistungsfähigkeit der Gemeinden zu berücksichtigen. Die Berech-

nungsgrundlage bildet die von dem zuständigen Fachdienst jährlich ermit-

telte bereinigte Finanzkraft der kreisangehörigen Gemeinden pro Einwoh-

ner/In (= Finanzkraft nach dem Finanzausgleichsgesetz abzüglich der Be-

träge für Kreisumlage, der Gemeindeanteil an Sozialhilfe / KdU-Kosten im 

Vorjahr).  

 

Das gleiche gilt für Zuschüsse, die an Vereine, Organisationen usw. vom 

Kreis gewährt werden. In diesen Fällen ist die finanzielle Leistungsfähig-

keit der Belegenheitsgemeinde entsprechend zu berücksichtigen.  

 

3.6 Gemeinden mit einer unter dem Durchschnitt liegenden Finanzkraft aller 

kreisangehörigen Gemeinden können Zuschläge zu der Regelförderquote 

nach Ziffer 3.3 oder zu der gesenkten Förderquote nach Ziffer 3.4 erhal-

ten. Dies gilt auch für andere Zuwendungsempfängerinnen und Zuwen-

dungsempfänger, die ihren Wohn- oder Betriebssitz in einer kreisangehö-

rigern Gemeinde haben. 
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Der Zuschlag bemisst sich nach dem Prozentsatz, um den die bereinigte 

Finanzkraft einer Gemeinde unter dem Durchschnitt aller Gemeinden des 

Kreises liegt. Er beträgt höchstens 10 v.H. mehr als die Regelförderquote 

bzw. als die gesenkte Förderquote. Bei der Ermittlung des prozentualen 

Zuschlags ist in 2 v.H. - Schritten vorzugehen. 

 

Die bereinigte Finanzkraft einschließlich der prozentualen Zuschläge 

der Städte und Gemeinden des Kreises wird nach dem Durchschnitt der 

letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahre pro Einwohner jährlich ermit-

telt und den sachlich zuständigen Fachdiensten in geeigneter Form be-

kannt gegeben. 

 

3.7 3.5 Ausnahmen sind zulässig, wenn hieran ein besonderes öffentliches In-

teresse besteht oder besondere Umstände des Einzelfalles eine abwei-

chende Vorgehensweise rechtfertigen. Ausnahmen bedürfen im Einzelfall 

eines Beschlusses des Hauptausschusses.  

 

3.8 Soweit bei der Gewährung von Zuwendungen die Berücksichtigung der fi-

nanziellen Leistungsfähigkeit der kreisangehörigen Gemeinden rechtlich 

nicht möglich ist, finden diese Richtlinien insoweit keine Anwendung.  

 

 

4 Antragsverfahren  

 

4.1 Für die Bewilligung einer Zuwendung bedarf es eines Antrages in schriftli-

cher oder elektronischer Form. Die verwaltungsverfahrensrechtlichen Vor-

schriften sind hierbei zu beachten. Der Antrag muss die zur Beurteilung 

der Notwendigkeit und Angemessenheit der Zuwendung erforderlichen 

Angaben enthalten. Die Angaben sind durch geeignete Unterlagen zu be-

legen.  

 

Bei einer Projektförderung (Ziffer 1.3, 1. Unterpunkt) ist ein Finanzierungs-

plan, bei einer institutionellen Förderung (Ziffer 1.3, 2. Unterpunkt) ist ein 

Haushalts- oder Wirtschaftsplan und ggfs. eine Überleitungsrechnung bei-

zufügen.  

 

4.2 Der sachlich zuständige Fachdienst hat den Antrag zu prüfen und das Er-

gebnis in einem Vermerk festzuhalten. In dem Vermerk soll insbesondere 

auf die Notwendigkeit und Angemessenheit der Zuwendung eingegangen 

werden sowie auf 
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 die Beteiligung anderer Dienststellen (z. B. in fachtechnischer Hin-

sicht), 

 die Feststellung der zuwendungsfähigen Ausgaben, 

 die Wahl der Finanzierungsart gemäß Ziffer 3.2 unter Berücksichti-

gung der Interessenlage des Kreises, 

 die Sicherung der Gesamtfinanzierung und 

 die finanzielle Auswirkung auf künftige Haushaltsjahre des Kreises, 

soweit hierzu eine besondere Aussage nach Lage des Einzelfalles 

geboten ist. 

 

4.3 Bei jährlich wiederkehrenden Förderungen reicht eine Bezugnahme auf 

den Erstantrag mit Angabe ggf. eingetretener Änderungen aus. 

 

 

5 Bewilligungsverfahren 

 

5.1  Zuwendungen werden durch schriftlichen Bescheid bewilligt. Soweit dem 

Antrag nicht entsprochen wird, ist dies zu begründen (§§ 106, 109 LVwG). 

 

5.2  Der Zuwendungsbescheid muss insbesondere enthalten: 

 

 die genaue Bezeichnung der Zuwendungsempfängerin oder des 

Zuwendungsempfängers; 

 die Art der Förderung und die Höhe der Zuwendung; 

 die genaue Bezeichnung des Zuwendungszwecks; 

 die Finanzierungsform (nicht rückzahlbare, unbedingt oder be-

dingt rückzahlbare Zuwendungen), die Finanzierungsart und den 

Umfang der zuwendungsfähigen Ausgaben; 

 den Bewilligungszeitraum; 

 die Bedingung, dass die Zuwendung dem angegebenen Zweck 

entsprechend zu verwenden ist und Abweichungen der vorheri-

gen Zustimmung des Kreises bedürfen; 

 die Auflage, den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern im In-

land für die Dauer des Bewilligungszeitraumes mindestens den 

nach MiLoG festgelegten Mindestlohn, z.Zt. 8,50 Euro (brutto) 

pro Zeitstunde zu zahlen. Die erforderlichen Unterlagen zur 

Überprüfung der Einhaltung der Mindestlohnzahlungspflicht sind 

auf Anforderung der Bewilligungsstelle vorzulegen; 

 den Hinweis, dass die Zuwendung an den Kreis zurückzuzahlen 

ist, wenn sie nicht wirtschaftlich verwendet wurde oder eine be-

stimmungsgemäße Verwendung nicht erfolgt ist oder der an-

derweitigen Verwendung nicht zugestimmt wurde; 
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 den Hinweis, dass sich bei einer Anteilfinanzierung die Zuwen-

dung im Falle der Verminderung der tatsächlichen Ausgaben im 

Verhältnis zu den zuwendungsfähigen Ausgaben in demselben 

prozentualen Verhältnis ermäßigt bzw. dass bei wesentlicher 

Änderung des Umfanges der Maßnahme oder des Finanzie-

rungsplanes eine Zurückziehung oder vorläufige Aufhebung 

vorbehalten bleibt; 

 den Hinweis, dass sich bei einer Fehlbedarfsfinanzierung die 

Zuwendung im Falle der Verminderung der tatsächlichen Aus-

gaben um den vollen Betrag ermäßigt, 

 den Hinweis, dass die Zuwendung erst nach Verbrauch der Ei-

genmittel ausgezahlt wird, und dass sie bis zu einem bestimm-

ten Zeitpunkt abzurufen ist, anderenfalls die Bewilligung verfällt; 

 den Hinweis, dass und bis wann ein Verwendungsnachweis vor-

zulegen ist;  

 den Hinweis, dass der Kreis sich vorbehält, durch Einsicht in die 

Bücher und Belege der Zuwendungsempfängerin oder des Zu-

wendungsempfängers sowie durch örtliche Besichtigungen zu 

prüfen, ob die gewährte Zuwendung bestimmungsgemäß ver-

wendet wurde und diese/r verpflichtet ist, die erforderlichen Aus-

künfte zu erteilen. 

 den Hinweis, dass die Zuwendung an den Kreis zurückzuzahlen 

ist, wenn der Verwendungsnachweis trotz Aufforderung nicht 

ordnungsgemäß oder nicht rechtzeitig vorgelegt wird; 

 die Festlegung einer zeitlichen Zweckbindungsfrist für die aus 

der Zuwendung erworbenen und zu inventarisierenden Gegen-

stände (z.B. auf die sich aus den im Steuerrecht geltenden Ab-

schreibungstabellen ergebenden Fristen nach Lieferung); 

 erforderlichenfalls weitere Nebenbestimmungen im Sinne des § 

107 LVwG in Anlehnung an die „Allgemeinen Nebenbestim-

mungen“ des Landes Schleswig-Holstein zur Projektförderung 

(ANBest-P zu den Verwaltungsvorschriften zu § 44 LHO) und 

zur Projektförderung an kommunale Körperschaften (ANBest-K) 

zu den Verwaltungsvorschriften-K zu § 44 LHO) in den jeweils 

geltenden Fassungen; 

 eine Rechtsbehelfsbelehrung. 

 

5.3 Statt eines Zuwendungsbescheides kann ein öffentlich-rechtlicher Zuwen-

dungsvertrag mit der Zuwendungsempfängerin oder dem Zuwendungs-

empfänger geschlossen werden. Bei dieser Handlungsform sind die ver-

waltungsrechtlichen Vorschriften der §§ 121 ff. Landesverwaltungsgesetz 
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(LVwG) zu beachten. Die Vorschriften für Zuwendungen durch Bescheid 

gelten hierbei sinngemäß. 

 

 

6 Auszahlung der Zuwendungen 

 

6.1 Die Zuwendungen werden erst ausgezahlt, wenn der Zuwendungsbe-

scheid bestandskräftig geworden ist. 

 

Die Zuwendungsempfängerin oder der Zuwendungsempfänger kann die 

Bestandskraft des Zuwendungsbescheides herbeiführen und damit die 

Auszahlung beschleunigen, wenn sie oder er verbindlich erklärt, dass sie 

oder er auf einen Rechtsbehelf verzichtet. 

 

6.2 Zuwendungen sind nur soweit und nicht eher auszuzahlen, als sie nach 

Verbrauch der Eigenmittel für fällige Zahlungen im Rahmen des Zuwen-

dungszwecks benötigt werden. Es können jedoch für die Auszahlung bzw. 

Teilauszahlung auch bestimmte Zeitpunkte festgelegt werden, wenn die-

ses zweckdienlich ist. 

 

6.3  Bis zur Vorlage und Prüfung des vollständigen Verwendungsnachweises 

sind 5 v.H. der Zuwendung einzubehalten. Ausnahme Ziffer 7.4.  

 

6.4 In besonderen Fällen können die Zuwendungen auch erst nach Abschluss 

des Vorhabens und Vorlage des Verwendungsnachweises ausgezahlt 

werden. 

 

 

7 Nachweis der Verwendung 

 

7.1 Der zuständige Fachdienst hat die ordnungsmäßige Verwendung der Zu-

wendung ist in geeigneter Weise zu überwachen.  

 

7.2 Die Zuwendungsempfängerin oder der Zuwendungsempfänger hat zum 

Nachweis der bestimmungsgemäßen Verwendung einen Verwendungs-

nachweis zu fertigen, der aus einem sachlichen Bericht und einer zahlen-

mäßigen Nachweisung der Einnahmen und Ausgaben besteht.  

 

7.3  Der Verwendungsnachweis ist dem Kreis innerhalb eines halben Jahres 

nach Abschluss der Maßnahme, bei Baumaßnahmen innerhalb eines Jah-

res nach Abschluss der Maßnahmen unaufgefordert vorzulegen.  
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7.4 . Auf die Vorlage eines Verwendungsnachweises kann ausnahmsweise 

verzichtet werden, wenn die einmalige bzw. jährliche Zuwendung im Ein-

zelfall einen Betrag von 2.500 EURO nicht übersteigt. In diesen Fällen ge-

nügt eine Erklärung der Zuwendungsempfängerin oder des Zuwendungs-

empfängers darüber, dass die Zuwendung zweckentsprechend verwendet 

worden ist. Das Prüfungsrecht des sachlich zuständigen Fachdienstes 

bleibt hiervon unberührt. 

 

 

8 Prüfung der Verwendung 

 

8.1 Der sachlich zuständige Fachdienst hat den Verwendungsnachweis, ggf. 

unter Beteiligung anderer Dienststellen (z. B. in fachtechnischer Hinsicht), 

unverzüglich daraufhin zu prüfen, ob die Zuwendung dem Bewilligungsbe-

scheid entsprechend verwendet und der mit der Zuwendung beabsichtigte 

Zweck erreicht worden ist. 

 

8.2 Das Ergebnis ist in einem Vermerk niederzulegen und bei Zuwendungen 

für Baumaßnahmen der Zuwendungsempfängerin oder dem Zuwen-

dungsempfänger mitzuteilen. 

 

8.3 Ermäßigen sich die Gesamtausgaben oder kommen neue Deckungsmittel 

hinzu, ist die Zuwendungsempfängerin oder der Zuwendungsempfänger 

verpflichtet, dies dem Kreis unverzüglich mitzuteilen. Die Zuwendung er-

mäßigt sich dann in entsprechender Höhe: 

 

 bei Anteilfinanzierung anteilig (prozentual), 

 bei Fehlbedarfs- oder Vollfinanzierung um den vollen Betrag. 

 Bei der Festbetragsfinanzierung profitiert von Einsparungen al-

lein die Zuwendungsempfängerin oder der Zuwendungsempfän-

ger; fallen die Gesamtausgaben jedoch unter den Festbetrag, 

wird der Differenzbetrag zurückgefordert. 

 

 

9 Rückforderung der Zuwendung und Verzinsung 

 

9.1 Unwirksamkeit, Rücknahme oder Widerruf von Zuwendungsbescheiden 

sowie als Folge hiervon die Erstattung der Zuwendungen und die Verzin-

sung richten sich nach dem Verwaltungsverfahrensrecht (vgl. §§ 116, 117, 

117 a Landesverwaltungsgesetz –LVwG-; §§ 45, 47, 50 SGB X). Die er-

forderlichen Verwaltungsakte sind im allgemeinen unter Angabe der 

Rechtsgrundlage schriftlich zu begründen (§ 109 LVwG, § 35 SGB X). 
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9.2 Die Zuwendung ist insbesondere ganz oder teilweise zurückzufordern, 

wenn nicht der Nachweis erbracht wird, dass sie in vollem Umfange dem 

vorgesehenen Verwendungszweck entsprechend verwendet worden ist 

oder erteilte Auflagen nicht eingehalten worden sind.  

 

9.3 Zurückzufordernde Zuweisungen sind vom Eintritt der Unwirksamkeit des 

Zuwendungsbescheides an mit fünf Prozentpunkten über dem jeweiligen 

Basiszinssatz nach § 247 BGB jährlich zu verzinsen. Im Fall der Rück-

nahme oder des Widerrufs für die Vergangenheit entsteht der Erstattungs-

anspruch in dem im Rücknahme- oder Widerrufsbescheid anzugebenden 

Zeitpunkt. Das ist regelmäßig der Tag, an dem die zur Rücknahme oder 

zum Widerruf führenden Umstände eingetreten sind. Bei einer auflösen-

den Bedingung wird der Zuwendungsbescheid mit deren Eintritt unwirk-

sam. 

 

9.4 Erstattungs- und/oder Zinsansprüche sollen nur geltend gemacht werden, 

wenn deren Höhe in einem angemessenen Verhältnis zu dem mit der 

Festsetzung verbundenen Verwaltungsaufwand steht. Vor einem Verzicht 

sollte das Verhältnis der Anspruchshöhe zur Höhe der gewährten Zuwen-

dung berücksichtigt werden. Werden Zinsen nicht erhoben, so sind die 

Gründe für die Nichterhebung aktenkundig zu machen. 

 

 

10  Weitergabe von Zuwendungen  

 

Für die Weitergabe von Zuwendungen gelten die Verwaltungsvorschriften 

zu § 44 Landeshaushaltsordnung (LHO) sinngemäß (vgl. Ziffer 12 der VV 

zu § 44 LHO). 
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11. In-Kraft-Treten und Übergangsregelung 

 

Diese Richtlinien treten am 01.07.2006 zum 01.07.2016 in Kraft. Gleichzeitig 

treten die Richtlinien  für Zuwendungen des Kreises Segeberg vom 

25.04.1989 01.07.2006 einschließlich der Änderung vom 17.07.2008 außer 

Kraft. Die vor In-Kraft-Treten dieser Richtlinien bewilligten Zuwendungen sind 

nach den bisherigen Bestimmungen zu Ende zu führen. Soweit Verträge und 

Vereinbarungen des Kreises mit Gemeinden oder anderen Vertragspartnern 

bestehen, die derzeit nicht kündbar sind, gelten diese nach der bisherigen 

Regelung weiter bis zum Ende der Laufzeit. Über Ausnahmen hiervon be-

schließt der Hauptausschuss.  

 

 

Bad Segeberg, den 29.06.2006 

 

gez. Georg Gorrissen 

               Jan Peter Schröder 
Landrat 

 
 
                -Dienstsiegel- 


	Vorlage
	Anlage  1 Richtlinien für die finanzielle Förderung von Maßnahmen durch den Kreis Segeberg

